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Kleine Schafherden in allen Ortsteilen 
verkünden:
Der Aidlinger „Nationalfeiertag“, der

Heckengäutag
steht vor der Tür
am Samstag, den 10. September 2022
im Ortskern von Aidlingen

• Großer Bauernmarkt         • Hopfenzopfen             • Hammellauf
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Ärztliche Notfallpraxis am Klinikum Sindelfingen
(Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfingen - Erdge-
schoss):
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 22 Uhr 
(ohne Voranmeldung); ab 22 Uhr Krankenhausambu-
lanz; dringliche Hausbesuche an Wochenenden und 
Feiertagen:
Telefonische Absprache von 8 bis 8 Uhr (Folgetag) 
unter
Tel. 116 117 (sowie an den Wochentagen ab 18 Uhr).
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - kosten-
freie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter
Tel. 0711 96589700 oder docdirekt.de.

Kinderärztlicher Notfalldienst

Zentraler kinder- und jugendärztlicher Notdienst für den 
Kreis Böblingen:
Kinderklinik Böblingen, Bunsenstraße 120, Telefon: 
116 117 (Anruf ist kostenlos)
Samstag, Sonntag, Feiertage: ab 8:30 Uhr. Werktags 
(falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist): ab 
19:00 Uhr. Telefonische Anmeldung nicht erforderlich.

Augenärztlicher Notdienst

Augenärztlicher Notdienst Kreis Böblingen:
Zentrale Notfallrufnummer: 116 117 (Anruf ist kostenlos)

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst für das Wo-
chenende – 20./21. August 2022 – erfragen Sie bitte 
im Notfall über Tel. 0711 78777224

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Am Wochenende - 20./21. August 2022 - hat die Pra-
xis Dres. Schaefers-Schott & Schott, 
Wilhelm-Haspel-Straße 19, Sindelfingen, 

Tel. 07031/876469 für Hunde, Katzen und Heimtiere, 
falls der Haustierarzt nicht erreichbar ist (telefonische 
Voranmeldung ist unbedingt erforderlich), Bereit-
schaftsdienst.

Tierrettung

Tierrettung - Schönbuch e.V.
Notruf: 01573 44 49 730

Apothekenbereitschaftsdienst

Bereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr (24-Stunden-
Dienst)

- Donnerstag, 18. August 2022
 Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstraße 17, Herrenberg

- Freitag, 19. August 2022
 Markt-Apotheke, Bismarckstraße 39, Gärtringen

- Samstag, 20. August 2022
 Gäu-Apotheke, Sindlinger Straße 25, Nebringen

- Sonntag, 21. August 2022
 Römer-Apotheke, Hemmlingstraße 20, Kuppingen

- Montag, 22. August 2022
 Apotheke Aidlingen, Badstraße 2, Aidlingen

- Dienstag, 23. August 2022
 Schwarzwald-Apotheke, Nagolder Straße 27, Herrenberg

- Mittwoch, 24. August 2022
 Sonnen-Apotheke, Grabenstraße 62 B, Gärtringen
Keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.

Ambulante Krebsberatungsstelle
Beratung und Unterstützung für krebskranke Menschen 
und ihre Angehörigen
71032 Böblingen, Landhausstraße 58
Tel 07031 / 2165-11, info@diakonie-boeblingen.de
www.edivbb.de
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E Notruf (Rettungsdienst und Feuerwehr), Krankentransport: 112

Wochenmarkt 
Obst, Gemüse, Eier

Linsen, Nudeln, Mehle, Trockenfrüchte, Gewürze, Seifen, Kaffee

Jeden Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr auf dem Rathausplatz
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Gebühren für die verlässliche Grundschule/Kernzeitenbetreuung und  
Hausaufgabenbetreuung an der Buchhaldenschule und Schallenbergschule
Nach §4 Absatz 2 der Schulbetreuungssatzung vom 27.09.2018 wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Aidlingen 
am 25.11.2021 beschlossen, die Gebühren für die Kernzeitbetreuung und die Hausaufgabenbetreuung wie folgt ab dem 
01.09.2022 festzusetzen:

Festsetzung der Gebühren für die verlässliche Grundschule/Kernzeiten-
betreuung an der Buchhalden- und Schallenbergschule

- Gebühren ab 01.09.2022
Familien mit 2 Erziehungsberechtigten Pro Monat  ab 01.09.2022 je Kind
aus Familien mit 1 Kind 84,00 €
aus Familien mit 2 Kindern 62,00 €
aus Familien mit 3 und mehr Kindern 40,00 €

Alleinerziehende
aus Familien mit 1 Kind 62,00 €
aus Familien mit 2 Kindern 40,00 €
aus Familien mit 3 und mehr Kindern 19,00 €

Die Gebühren werden für 11 Monate erhoben.

Folgende Ermäßigungen werden gewährt:
75 % bei einem Besuch von einem Tag
50 % bei einem Besuch von zwei Tagen
50 % für Sozialpassinhaber

Hausaufgabenbetreuung an der Buchhaldenschule und Schallenbergschule

- Gebühren ab 01.09.2022
Hausaufgabenbetreuung wird an den Grundschulen Buchhaldenschule Aidlingen und Schallenbergschule Deufringen ange-
boten.
Die Hausaufgabenbetreuung an der Buchhaldenschule und an der Schallenbergschule findet an 4 Nachmittagen statt.
Hierfür müssen folgende Gebühren bezahlt werden:
                     Buchhaldenschule   Schallenbergschule
1. Sozialpassinhaber                12,00 Euro/Monat   12,00 Euro/Monat
2.  Alleinerziehende und Familien mit einem erwerbstätigen Elternteil 32,00 Euro/Monat   32,00 Euro/Monat
3. Familien, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind     53,00 Euro/Monat   53,00 Euro/Monat
4.  Als erwerbstätig im Sinne dieser Gebührenfestsetzung werden alle Personen angesehen, die einer selbständigen Er-

werbstätigkeit, einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit oder einer Erwerbstätigkeit im Rahmen einer Minijob-
Regelung nachgehen.

5. Bei einer dauerhaften Inanspruchnahme von nicht mehr als 2 Tagen pro Woche reduzieren sich die Gebühren um 50 %.
6. Die Gebühren werden für 11 Monate erhoben.

Sommerzeit – Urlaubszeit

Termine im Bürgeramt im August nur nach vorheriger  
Terminvergabe!
Da im August das Bürgeramt im Rathaus urlaubsbedingt personell 
unterbesetzt ist, können dort Termine nur nach vorheriger Termin-
vergabe wahrgenommen werden.
Bitte denken Sie deshalb rechtzeitig daran, für Ihren Besuch im 
Bürgeramt einen entsprechenden Termin zu vereinbaren.
Kontakt:
Frau Jaiser, Telefon: 07034 125-61, E-Mail: m.jaiser@aidlingen.de
Frau Leitner, Telefon: 07034 125-63, E-Mail: h.leitner@aidlingen.de

Foto: rclassenlayouts/Getty Images/iStockphoto

Amtliche Bekanntmachungen

Bodenrichtwerte noch nicht verfügbar
In wenigen Wochen werden die aktuellen Bodenrichtwerte 
für die Gemeinde Aidlingen durch die Stadtverwaltung Weil 
der Stadt ermittelt und veröffentlicht. Sobald dies der Fall 
ist, können diese unter https://www.gutachterausschuesse-
bw.de/borisbw/?lang=de oder über unsere Homepage unter 

www.aidlingen.de -> Bürger -> Boden-
richtwerte abgerufen werden. Das Finanz-
amt Böblingen ist darüber informiert, dass 
die aktuellen Bodenrichtwerte noch nicht 
zur Verfügung stehen.
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Bericht zur Sitzung des Kindergartenaus-
schusses vom 07.07.2022
1. Änderung Öffnungszeiten Lehenweiler Kindergarten
Die Kindergartengesamtleiterin, Frau Barbov, teilte mit, dass 
der Kindergarten Lehenweiler aus dem Bedarf der Familien 
in Lehenweiler bisher die Öffnungszeiten Montag bis Freitag 
7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und Montag und Dienstag 14:00 Uhr 
bis 16:30 Uhr hat. Dies entspricht einer VÖ Gruppe mit 30 
Stunden Öffnungszeit.
Um dem Rechtsanspruch eines Kindergartenplatzes gerecht 
werden zu können, müssen seit diesem Jahr auch Aidlinger 
Familien ihre Kinder nach Lehenweiler in den Kindergarten 
bringen. Nach derzeitigem Stand betrifft das sieben Kinder 
aus Aidlingen, die ab September 2022 in Lehenweiler aufge-
nommen werden würden.
Derzeit ist der Kindergarten Lehenweiler kein besonders at-
traktiver Standort für Aidlinger Familien. Dies liegt nicht nur 
an der langen Fahrt, sondern insbesondere an den derzei-
tigen eingeschränkten Öffnungszeiten. Ziel ist es, Familien 
zur Anmeldung für den eingruppigen und naturnahen Kin-
dergarten Lehenweiler zu begeistern und damit den Bedarf 
der Eltern gut abzudecken. Um dieses Ziel zu erreichen, 
schlägt die Verwaltung vor, die Öffnungszeiten anzupassen. 
Dies würde eine tägliche Betreuung von VÖ 7:30 – 13:30 
Uhr Regelöffnungszeit und VÖ + bis 14 Uhr darstellen. Hinzu 
käme, dass Schulkinder wieder die Möglichkeit hätten, täg-
lich in den Randzeiten von 13 – 14 Uhr bis zu eine Stunde 
Betreuungszeit in Anspruch zu nehmen. Dieses Angebot 
wurde seit 2018 nicht mehr in Anspruch genommen, daher 
ist generell fraglich, ob hierzu ein Bedarf besteht.
Die Betriebserlaubnis ist von der Veränderung nicht be-
troffen, da diese bereits eine tägliche Öffnungszeit von 6,5 
Stunden vorsieht. Dies gilt ebenfalls für die Betreuung von 
Schulkindern in der Randzeit.
Haushaltsrechtlich bedeutet dies, dass die Kita mit dem 
derzeitigen Personalschlüssel und den neuen Öffnungszeiten 
ebenfalls den evangelischen Landesverbandschlüssel knapp 
eingehalten hat.
Mehr Personal wäre nur bei Vollbelegung nötig, wodurch 
allerdings auch mehr Elternbeiträge als derzeit generiert wer-
den würden.
Dies könnte bei der anstehenden Neukalkulation der Betreu-
ungsgebühren mitermittelt werden. Für eine Erhöhung des 
Personalschlüssels sind keine Haushaltsmittel eingestellt.
Bei Vollbelegung des Kindergarten Lehenweilers (25 Kinder) 
bedarf es einer Aufstockung um 0,2 Stellen. Dies würde für 
die Gemeinde eine Mehrbelastung in Höhe von knapp 873 
€ brutto monatlich bedeuten.
Eine mögliche Alternative wäre die dauerhafte Überbele-
gung der Kitas in Aidlingen. Dies wäre aus pädagogischer 
Sicht weder machbar noch sinnvoll. Insbesondere deshalb, 
weil einige integrative Kinder betreut werden müssen, die 
ohnehin einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Auch die 
Betriebserlaubnis sieht keine dauerhafte Überbelegung vor.
Als mögliches Risiko wird gesehen, dass die Familien aus 
Lehenweiler die Veränderung der Öffnungszeit für ihre Be-
darfe nicht als sinnvoll empfinden.
Nach kurzer Aussprache beschloss das Gremium einstim-
mig, dass die Öffnungszeiten des Kindergarten Lehenweiler 
ab September 2022 auf 07:30 Uhr – 13:30 Uhr bzw. VÖ+ 
bis 14:00 Uhr und Aufrechterhaltung der Schulkindbetreuung 
von täglich maximal einer Stunde in der Zeit von 
13:00 Uhr – bis 14:00 Uhr geändert werden.

2. Änderung der Schließtage
Nach den im Mai stattgefundenen Tarifverhandlungen, haben 
sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) un-
ter anderem darauf geeinigt, dass pädagogische Beschäftig-
te zunächst zwei Entlastungstage pauschal sowie die Option 
zur Umwandlung von Entgeltbestandteilen in zwei weitere 
Entlastungstage erhalten sollen.
Die beschäftigten Pädagogen erhalten damit einen Jahresur-
laub von 32 Tagen mit Möglichkeit zur Erweiterung auf 34 
Tage (zwei bezahlte Urlaubstage sowie die Möglichkeit auf 
zwei unbezahlte Urlaubstage).
Aufgrund der Ferienschließtage, haben die Mitarbeitenden 
von ihren 30 Tagen Urlaub lediglich fünf Tage außerhalb 

der Schließtage zur freien Verfügung. Aufgrund der neuen 
Tarifverhandlungen stehen ihnen künftig sieben Urlaubstage 
zur Verfügung, die zeitlich während dem laufenden Betrieb 
zu nehmen sind. In dieser Zeit muss die Aufsicht durch die 
anderen Mitarbeitenden abgedeckt werden.
Um zusätzliche Personalfehlzeiten durch Urlaub zu vermei-
den, ist es das Ziel der Verwaltung, die Ferienzeiten aller 
Kitas auf 27 Tage zu erhöhen. Andernfalls müsste man 
die fehlenden Personalstellen ausgleichen. Dies ist sowohl 
unwirtschaftlich wie auch organisatorisch und pädagogisch 
aufgrund des jeweils zu geringen Umfangs nicht sinnvoll.
Für die Eltern würde dies die Ausweitung der Schließzeiten 
um zwei feste Tage im Jahr bedeuten. Diese werden mit der 
Ferienplanung im Juli des Vorjahres bekanntgegeben. Die 
zwei zusätzlichen Schließtage sollen von den Kindergärten 
als Einrichtung individuell gelegt werden können, so dass 
die Teams Mitspracherecht erhalten. Die Kindergärten haben 
damit die einheitlichen Schließzeiten wie bisher drei Wochen 
Sommer, vier Tage Pfingsten oder Ostern und eine Woche 
Weihnachten, sowie die beiden flexiblen Schließtage. Dazu 
kommen zwei Schulungstage sowie ein Betriebstag.
Um einen Vergleich bezüglich der aktuellen Ferientage her-
stellen zu können, wurde eine Umfrage bei den Nachbar-
gemeinden durchgeführt. Insgesamt meldeten sich 13 Ge-
meinden zurück. Neun Gemeinden haben 25 oder mehr 
Schließtage, lediglich vier davon haben zwischen 20 und 
24 Tagen.
Bei einer Schließzeit von 25 Tagen, also ohne Erhöhung auf 
27 Schließtage, würde sich der Personalschlüssel nach ev. 
Landesverband* durch den 32-tägigen Urlaubsanspruch wie 
folgt erhöhen:

Kita Zusätzliche Stellen im Monat
Hinterhag + 0,08
Kiga Sonnenschein + 0,09
Krippe Sonnenschein + 0,12
Deufringen + 0,08
Lehenweiler + 0,03
Winkele + 0,09
Dachtel + 0,13
Insgesamt + 0,62

*Nicht Mindestpersonalschlüssel
Sollte der Gemeinderat den zusätzlichen Schließzeiten nicht 
zustimmen, muss die Gemeinde die fehlenden Stellenanteile 
bei künftigen Stellenausschreibungen berücksichtigen. Dies 
bedeutet Mehrkosten für die Gemeinde. Eine Abweichung 
um diese geringen Stellenanteile kann aktuell mit dem vor-
handenen Personal aufgefangen werden, so dass kein zu-
sätzliches Personal allein für den Ausgleich der Urlaubstage 
eingestellt wird. Bei einem Personalwechsel müssten die 
zusätzlichen Stellenanteile allerdings berücksichtigt werden.
Alternativ wäre es auch denkbar, der Erhöhung der Urlaubs-
tage der Erzieher/innen im laufenden Betrieb stattzugeben. 
Die Mitarbeiter haben dadurch sieben Urlaubstage zur frei-
en Verfügung, die sie flexibel während der Betreuungszeit 
nehmen können. Die Gemeinde entlastet dadurch die El-
ternschaft und gibt den Mitarbeitern mehr Raum für flexible 
Urlaubsplanung. Dies kann als Bonus für Bewerber gewertet 
werden. Die Gemeinde hat die Mehrkosten für das Personal 
zu tragen.
Durch die Umlegung der Tage als Schließzeit für Eltern, 
könnten Beschwerden von Seiten der Elternschaft auftreten, 
denn dies würde für die Eltern den gleichbleibenden Kita-
gebührensatz bei Erhöhung der Schließzeit um zwei Tage 
bedeuten.
Diese Thematik wurde im Gremium eher kritisch gesehen. 
Insbesondere wurde dies als unattraktiv sowohl für die Mit-
arbeiterschaft als auch für die Eltern gesehen. Zudem hätten 
auch die Eltern Verpflichtungen, von daher könne man nicht 
alles auf die Eltern abwälzen.
Nach weiterer Aussprache beschloss das Gremium bei 2 
Gegenstimmen mehrheitlich, dem Verwaltungsausschuss zu 
empfehlen, die Ferienzeiten auf 27 Tage jährlich anzuheben. 
Diese zwei zusätzlichen Tage können von den jeweiligen 
Kindertagesstätten individuell festgelegt werden. Die zusätz-
lichen Schließtage werden bereits im Juli des jeweiligen 
Vorjahres zusammen mit den Ferienplänen an die Eltern 
kommuniziert.
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3. Sonstiges
Bürgermeister Fauth informierte über die aktuellen Corona-
Zahlen im Landkreis Böblingen und in der Gemeinde Aidlingen.
Im nichtöffentlichen Teil befasste sich das Gremium mit der 
Thematik der Stellvertretungen in den Kindergärten.

Wenn du…  

•  …uns Kindern viel Neues zeigen kannst, z.B. wie ich einen Turm 
bauen kann 

•  …uns etwas zutraust, denn wir können schon viel. 
•  …für uns da bist, damit wir in den Kindi gehen können. Daheim 

bleiben ist blöd. 
•  …mit uns auf Ausflüge gehst 
•  …mit uns spielst, puzzelst und im Turnraum mit uns tobst 
•  …auch mal mit einem von uns alleine redest und uns richtig 

zuhörst 
•  …viel Geduld hast, wenn mal alles runterfällt. Wir versprechen 

aber beim Aufräumen mitzuhelfen 
•  …eine gute Idee hast, wenn uns mal nix einfällt was man spielen 

könnte 
•  …mit uns neue Bücher anschaust oder uns Geschichten erzählst 
•  …gerecht bist 

…dann bist du genau die/der Richtige für uns. 
 

Für unser 4gruppiges Ganztageshaus in Dachtel mit 3 
Kindergartengruppen und einer Krippengruppe suchen wir ab Oktober 

oder früher eine päd. Fachkraft für die Krippe mit 80100 % 
Stellenumfang und für den Kindergarten mit 4050 % Stellenumfang. 

 
Für unser Kinderhaus Dachtel ist ein Neubau geplant. Du wärst beim 
Umzug mit dabei und könntest vieles selbst mitgestalten. 
 
Du möchtest uns Kinder in einem der Kindergärten im Alltag begleiten? 
Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen bitte an Gemeinde 
Aidlingen, Hauptstr. 6, 71134 Aidlingen oder per Mail an 
personalamt@aidlingen.de (pdfDatei) 

!Wir suchen dich! 

Die Kinder der Gemeinde Aidlingen Dachtel suchen ab sofort 
Erzieher/innen zur Unterstützung unseres Teams in unserer 

Krippengruppe Zwergenstübchen 

Wilder Müll kann nix!
Müll hält in der Natur bis zu 500 Jahre.
Wilder Müll lebt ewig: Plastikflaschen, Masken, Dosen brau-
chen ca. 500 Jahre, bis sie verrottet sind. Sogar ein ein-
faches Papiertaschentuch benötigt 5 Jahre! Da freuen sich 
noch deine Urenkel drüber. Und die Tiere erst! Und du 
selbst? Mach‘s besser: entsorge deinen Müll auch unter-
wegs korrekt!

 
 Foto: Landratsamt Böblingen

Nachtragshaushaltsplan und  
Nachtragshaushaltssatzung 2022  
der Gemeinde Aidlingen
Das Landratsamt Böblingen hat mit Erlass vom 06.07.2022 
die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 19.05.2022 
beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Ge-
meinde Aidlingen bestätigt. Die Haushaltssatzung wird nach-
stehend öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass der Nachtragshaushaltsplan 2022 in der Zeit 
vom 18.08.2022 bis einschließlich 26.08.2022 im Rathaus 
Aidlingen, Erweiterungsbau, 1. Stock, Zimmer 16 gem. § 
81 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) zur Einsichtnahme 
öffentlich ausliegt.

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Aidlingen
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt
1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (in EUR)

2022
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 

von 23.078.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-

dungen von 24.321.100
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 1.243.050
Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Auf-
wendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 
aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Summe aus 1.3 und 1.6) von - 1.243.050

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2022
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit von 22.263.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit von 22.331.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 

Ergebnishaushaltes 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -67.050

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 2.657.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 7.284.500

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 4.627.500

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 4.694.550

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 5.110.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 265.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss /-bedarf aus Finanzierungstätig-
keit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 4.845.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 150.450

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, (Kredi-
termächtigung) für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt 

auf 2.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

wird festgesetzt auf 10.070.000 EUR.
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§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haus-

haltsjahr 2022 festgesetzt auf 1.000.000 EUR.
Nachrichtlich

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch gesonderte Hebes-
atzsatzung für das Jahr 2022 festgesetzt
1. für die Grundsteuer
 a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-

steuer A) auf 460 v.H.
 b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v.H.
der Steuermessbeträge;
2.  für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.der Steuermessbeträge.

Aidlingen, 10.08.2022
Bürgermeisteramt
gez. Ekkehard Fauth
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und 
Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen 
lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung 
gleichwohl auch später geltend machen, wenn
•	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden 
sind oder

•	 der*die Bürgermeister*in dem Beschluss nach §43 GemO 
wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder

•	 vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die 
Verletzung gerügt hat.

Gebäudemanagement

GEMEINDE AIDLINGEN

Satzung zur Änderung der
Satzung über die Höhe der zulässigen Miete

für geförderte Wohnungen vom 19.11.2009 in der Fassung 
vom 27.09.2012

Der Gemeinderat der Gemeinde Aidlingen hat aufgrund von 
§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und § 32 des Landesgesetzes zur Förderung von Wohn-

raum und Stabilisierung von Quartierstrukturen  
(Landeswohnraumförderungsgesetz – LWoFG) am 

21.07.2022 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
§ 2 wird wie folgt geändert:

§ 2
Höchstbeträge

Die höchstzulässige Miete für geförderte Wohnungen darf – 
ohne Nebenkosten – nicht höher sein, als sie sich bei einem 
Abschlag von 10 % gegenüber der ortsüblichen Vergleichs-
miete ergibt.
Sofern im Förderbescheid ein anderer Abschlag gegenüber 
der ortsüblichen Vergleichsmiete festgesetzt ist, gilt vorrangig 
die höchstzulässige Miete des Förderbescheids.

Artikel 2
§ 5 wird wie folgt geändert:

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Aidlingen, den 22.07.2022
gez. Fauth
Bürgermeister

Hinweis:
o Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg 
(GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfah-
rens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen 
lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung 
gleichwohl auch später geltend machen, wenn
•	 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden 
sind oder

•	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO we-
gen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder

•	 vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die 
Verletzung gerügt hat

Kunst und Kultur in Aidlingen

Die Ausstellung „Spiel mit der Wirklichkeit“ von Barbara 
Lörz und Dagmar Roos im Aidlinger Rathaus ist noch bis 
6. Oktober zu besichtigen.

Verschenkbörse

Verschenkbörse

– Verschenken statt wegwerfen –
Der Gemeindeverwaltung sind nachfolgende Gegenstände 
zur kostenlosen Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Inte-
resse haben, setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden 
Telefonnummer in Verbindung:
Lfd. Nr. Anzahl Bezeichnung Telefon
85 1 Waschmaschine für 

1-Personen-Haushalt, 
Fabr. Privileg 1000S

07034/9424413

101 1 Taschenbuch,Remo H. 
Largo: Babyjahre (2001)

07034/238725

118 1 Umstands-Autogurt 07034/238725
122 2 Bücherregale, dunkles 

Holz, gepflegt, L 90 cm, 
H 100 cm

07034/238350

123 1 Couch, ca. 180 cm, hell-
beige, weicher Velourstoff 
(Rolf Benz)

07034/238350

124 1 hochwertiger Lattenrost, 
1,20 m x 2,00 m

07034/652462

125 1 kleines IKEA-Sofa 0171/5665928
126 1 Puppenbett auf Rollen 0171/5665928
137 1 Dampfbügelstation von 

Philips, inkl. Bügelbrett
07034/943742

138 1 Kinderbett, 120 x 146 x 
75 cm, Holz, weiß, inkl. 
Schlupfsprossen

07034/943742

139 1 Kinderkleiderschrank, 
90 x 180 x 50 cm, Holz, 
weiß, mit zwei Schubladen

07034/943742

140 1 weißer Badezimmer-Vor-
ratsschrank mit Tür und 
4 Fachböden, H 188, 
B 40, T 58 cm

07034/238350

141 1 kleiner brauner Schreib-
schrank (Sekretär) mit 3 
Schubladen, L 100, 
H 100, T 50 cm

07034/238350
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142 1 Computer-Ecktisch auf 
Rollen, Buche hell, max. 
B 139, H 84, Eckseite 97 
cm Schenkellänge

0157/77458432

144 1 4-Personen-Hauszelt, 
Pouch Venedig

07034/7048

145 1 Inlineskates, Rollerblade, 
Gr. 36 - 40, verstellbar

07034/7048

146 1 ca. 10 Liter Fassadenfarbe, 
weiß

07034/7048

147 1 ca. 8 Liter Fassadenfarbe, 
hellgrau

07034/7048

148 1 Bettgestell, Holz, 200 x 
100 cm, mit Matratze und 
Lattenrost

07034/62288

149 1 Farbfernseher Panasonic 
TX-29AS10C, Bildröhre 
sichtbare Diagonale 68 
cm, voll funktionsfähig

07034/61712

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das andern-
falls auf dem Sperrmüll landen würde, erreichen Sie uns 
unter 07034 125-0 oder per E-Mail unter buergeramt@aid-
lingen.de. Alle Artikel, die bis spätestens Montag, 8.00 Uhr, 
mitgeteilt werden, erscheinen im nächsten Mitteilungsblatt. 
Die Veröffentlichung ist kostenlos.
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegen-
stand verschenkt wurde.
Tiere können in der Verschenkbörse nicht angeboten wer-
den.

Wertstoffhof Aidlingen

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag: 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 15.00 Uhr
Tannenweg 32, 71134 Aidlingen

Landratsamt informiert

Landratsamt Böblingen,
Amt für Vermessung und Flurneuordnung - untere Flurberei-
nigungsbehörde -
Parkstraße 2, 71034 Böblingen, Tel: 07031/663-5000, Fax: 
07031/663-95000

Öffentliche Bekanntmachung
vom 04.08.2022
über das Nichtbestehen der UVP-Pflicht
Flurbereinigung Sindelfingen (B 464), Az.: 44-2816- B 07 21-07
Landkreis Böblingen
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg 
hat den Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anla-
gen aufgrund der Änderung Nr. 7 (Verfügung des Landrat-
samts Böblingen vom 22.06.2022) in der Flurbereinigung 
Sindelfingen (B 464) für zulässig erklärt.
Die Vorprüfung nach § 9 in Verbindung mit § 7 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hat ergeben, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
hier nicht erforderlich ist, da die Planungen der 7. Änderung 
insgesamt nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen führen.
Die Öffentlichkeit wird hiervon gemäß § 5 Absatz 2 UVPG 
unterrichtet. 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite des 
Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung im o.g. 
Verfahren unter www.lgl-bw.de/2816 eingesehen werden.

gez. Kallning

Ortsbücherei
Wir sind im Urlaub!
Ab Montag, 29. August 2022, sind wir zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten wieder für Sie da. Sie haben noch 
abgelaufene Medien zuhause? Ganz einfach unter lissy.
buecherei-aidlingen.de verlängern! Sie brauchen dringend 
etwas zu lesen? Testen Sie die OnlinebibliothekBB!

Kindergärten

Waldkindergarten Aidlingen e.V.

Aus dem Tagebuch der Waldwichtel ...
Unterwegs in der Monbachschlucht

Fotos: Waldkiga Team

An einem der sehr heißen Tage im August, als uns auch 
der Nächstenwald keine wirkliche Abkühlung mehr schenken 
konnte, haben wir einen Ausflug ins Monbachtal unternom-
men. Drei Mama-Taxis brachten uns am Morgen zum Start-
punkt am Rand des Monbachtales und von dort wanderten 
wir, begleitet von Franzis und Claras Papa Stefan, entlang 
des Bachlaufes hinein in die Schlucht. Angenehme Kühle 
empfing uns und machte den heißen Tag wunderbar erträg-
lich. An der passenden Bachstelle angekommen, ließen wir 
uns zuerst einmal zum gemeinsamen Essen nieder, um uns 
anschließend, frisch gestärkt, an und im Bach zu vergnügen. 
Das herrlich kühle Nass war eine Wohltat. Es wurden kleine 
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Staudämme gebaut, eine dicke Kröte entdeckt, Papierboote 
zu Wasser gelassen, durchs Wasser gewatet … herrlich. Als 
wir zur Mittagszeit zum Parkplatz zurückwanderten, empfing 
uns wieder sommerliche Hitze - puh wie angenehm war es 
im Wald am Monbach gewesen. Ein toller Vormittag, sehr zu 
empfehlen bei großer Hitze!
Eure Waldwichtel
Sollten Sie Interesse oder Fragen zu unserem Waldkinder-
garten haben, informieren wir Sie gerne.
Ansprechpartnerin ist Stefanie Rottler, Tel.0177 4435772.
www.waldkindergarten-aidlingen.de

 

Ferieninsel Aidlingen

FERIA – Erlebniswoche
5 erlebnisreiche Tage liegen hinter den nahezu 90 Kindern 
und unserem Team bestehend aus den Betreuerinnen Dani-
ela, Jasmin, Sarah und Dani sowie den Juniorbetreuer*innen 
bzw. Praktikant*innen Lucie, Nina, Olga (auch Dolmetscherin 
für die Kinder aus der Ukraine), Philip und Louis.
– Herzlichen Dank für euren Einsatz. Bis zum Zirkuswork-
shop habt ihr euch die 3 Wochen Urlaub verdient! --
In der Erlebniswoche gab es eine Schnitzeljagd durch Aidlin-
gen verbunden mit dem Besuch der Eisdiele, einen Ausflug 
zu einer Glashütte im Schwarzwald sowie zum Tierpark in 
Bretten. Die Welt der Kunst wurde den Kindern bei Führun-
gen durch das Kunstmuseum Stuttgart nähergebracht. Den 
Abschluss bildete eine Party mit Getränken und Hotdog und 
Spielen rund um die Buchhaldenhalle.
Die hohen Anmeldezahlen haben uns überrascht. Da wir 
aber keinem Kind absagen wollten, haben wir alles ver-
sucht, trotz dieser hohen Teilnehmerzahlen ein attraktives 
Programm für die Kids auf die Beine zu stellen. Denn eines 
unserer Grundprinzipien ist die Verlässlichkeit in der Betreu-
ung, da viele berufstätige Eltern darauf angewiesen sind.
– Vielen Dank für das sehr positive Feedback, das wir von 
Eltern aber auch den Kindern erhalten haben. --
Nähere Infos über die ehrenamtlich organisierte Ferienbetreu-
ung in Aidlingen unter www.feria-aidlingen.de

 
 Foto: Feria / Siegmund Zweigart

Volkshochschule

vhs. Böblingen - Sindelfingen
Außenstelle Aidlingen

Hauptstr. 15
Telefon 07031 640081
E-Mail: aidlingen@vhs-aktuell.de
Di., und Do., 10.00 – 12.00 Uhr

vhs.Sekretariat geschlossen
Das vhs.Sekretariat Aidlingen ist in den Sommerferien vom 
1. August bis 19. August geschlossen. Besuchen Sie uns 
auf unserer Homepage unter www.vhs-aktuell.de. Dort kön-
nen Sie sich jederzeit über aktuelle Angebote informieren 
und Kurse online buchen. 
Den vhs.Kundenservice erreichen Sie Montag bis Freitag von 
9:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter der Nummer 07031-64000.

Energie selbst erzeugen: Balkonsolar, wie geht´s?
Steigende Energiepreise und steigendes Umweltbewusstsein 
lässt viele Menschen darüber nachdenken, selbst Strom zu 
erzeugen. Allerdings wohnen die wenigsten in einem eigenen 
Haus. Als Mietende und Mitbesitzende kommt deshalb nur 
der eigene Balkon in Frage. Sebastian Müller von balkon.
solar e.V. aus Freiburg erläutert, was man beim Aufstellen 
eines Balkonsolargeräts oder Steckersolargeräts beachten 
muss. Er gibt Tipps zum Bestellen und Hinweise zum Um-
gang mit Vermietern und steht für Fragen zur Verfügung. 
810 291 10, Webinar, Sebastian Müller, Mittwoch, 17. Aug., 
19:00 - 20:00 Uhr, Online vhs, EUR 12,-. 
Den Zugangslink zum Webinar und den Link zum Login-
Leitfaden finden Sie in Ihrer Anmeldebestätigung.

Entspannungstraining für Kinder
Die Kinder lernen bewusste Atemtechniken, dürfen bei Fan-
tasiereisen träumen und lernen bewusste Bewegungen. 
311 520 11, Kindgartenkinder, Sandra Kopp, samstags, 9:00 - 
10:00 Uhr, ab 24. Sept., 6 Termine, Aidlingen, vhs, EUR 43,-. 
311 521 11, Grundschulkinder, Sandra Kopp, samstags, 10:30 
- 11:30 Uhr, ab 24. Sept., 6 Termine, Aidlingen, vhs, EUR 43,-.

Kochclub am Mittwoch
Während gemütlicher Abende kochen und backen wir nach 
neuen, aber auch altbewährten Rezepten. Die Lebensmittel 
für die Abende des Kochclubs passen wir der Jahreszeit an. 
384 216 11, Susanne Stratyla, Mittwoch, 12. Okt., 9. Nov., 
7. Dez., 11. Jan., jeweils 18:30 - 21:30 Uhr, 4 Termine, Aid-
lingen, Sonnenberghalle, EUR 62,- zzgl. ca. EUR 12,- für 
Lebensmittel pro Abend.

Bier selbst brauen … denn das beste Bier ist das Eigene!
Zwei erfahrene Craft-Bierbrauer laden Sie ein, zu lernen - 
mittels einer vielfach erprobten und einfach anzuwendenden 
Braumethode - Ihr eigenes Bier zu brauen! Neben dem akti-
ven Brauen Ihres eigenen Bieres erfahren Sie alles Wissens-
werte zum Thema Bier: Biergeschichte, Unterschiede der 
einzelnen Biersorten, Verkostung verschiedener Biersorten 
(natürlich auch Selbstgebrautes) sowie die sinnvolle Weiter-
verwendung der Braurückstände. Selbstverständlich ist wäh-
rend des Kurses für eine reichhaltige Verpflegung gesorgt. 
Empfehlung zur Heimfahrt: Öffentliche Verkehrsmittel. Erleb-
nis und Spaß sind garantiert! 383 467 11, Thomas Stahl, 
Samstag, 15. Okt., 13:00 - 19:00 Uhr, Aidlingen, vhs, EUR 
69,- inkl. EUR 35,- für Rohstoffe, Skript und kleines Vesper 
am Brautag. Mindestalter: 18 Jahre.

Zumba Tanz und Fitness
Zumba ist perfekt für alle und jeden! Jeder Zumba Kurs 
soll Leute zusammenbringen, die dann gemeinsam trainie-
ren und Spaß haben. Dabei empfindet man das „Workout“ 
gar nicht als ein solches. Wir kombinieren Bewegungen 
mit niedriger und hoher Intensität zu einem kalorienverbren-
nenden Intervalltraining, bei dem man sich wie auf einer 
Tanz-Fitness-Party fühlt. Wenn dich die lateinamerikanischen 
und weltweiten Rhythmen erst einmal gepackt haben, wirst 
du verstehen, warum Zumba Kurse oft gar nicht als Work-
out wahrgenommen werden. Megaeffektiv? Ja - Megaspaß? 
Aber sowas von Ja! Ein komplettes Workout, das Elemente 
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aus dem Fitness-, Kardio- und Muskelaufbautraining sowie 
Übungen für Balance und Flexibilität kombiniert. Jedes Mal, 
wenn du aus dem Kurs kommst, sprühst du nur so vor 
Energie und fühlst dich einfach toll! 
255 505 11, Anfänger und Fortgeschrittene, Alexander Wan-
ner, mittwochs, 20:10 - 21:10 Uhr, ab 21. Sept., 16 Termine, 
Aidlingen, Sonnenberghalle, EUR 89,-.

Freiwillige Feuerwehr

WAS WAR LOS?
10.08.2022 - 13:57 Uhr: Vegetationsbrand
Am vergangenen Mittwoch, den 10.08.2022 um 13:57 Uhr 
alarmierte die Leitstelle Böblingen die Aidlinger Feuerwehr 
auf einen Feldweg zwischen Aidlingen und Deufringen.

 
Wechselladerfahrzeug bei der Wasserversorgung

Brandbekämpfung durch die 
Löschfahrzeuge

Brandfläche Fotos: matthias harr

Dort war sowohl eine Hecke 
als auch eine Grasfläche in 
Brand geraten.
Durch den Einsatz von drei 
Strahlrohren sowie aller drei 
wasserführenden Fahrzeuge 
konnte der Brand schnell 
abgelöscht werden.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Aidlingen war auch 
eine Streifenwagenbesatzung des Polizeiposten Maichingen 
vor Ort, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufge-
nommen haben.

Der Funke springt leicht über ...
Trockene Witterung, nicht nur im Sommer sondern auch im 
Frühjahr, erhöht erheblich die Gefahr von Bränden in Wald 
und Flur.
Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg bittet da-
her alle Waldbesucher, während der trockenen und warmen 
Frühjahrs- und Sommermonate im Wald keine Zigaretten zu 
rauchen und kein offenes Feuer zu verwenden.
Auch auf das Grillen im Wald oder in Waldnähe muss ver-
zichtet werden.
Häufig wird auch unterschätzt, dass auch im Frühjahr bei 
frühsommerlichen Temperaturen trockener Bewuchs oder 
Grasflächen in der Nähe von Feuerstellen in Brand geraten 
können. Darüber hinaus besteht durch Wind und Windböen 
die Gefahr, dass sich ein Feuer zusätzlich ausbreitet.

 
 Foto: matthias harr

Wird ein Flächen- oder Waldbrand entdeckt, ist unverzüglich 
die Feuerwehr Aidlingen über den Notruf 112 zu informieren. 
Geben Sie den genauen Ort des Brandes an oder warten 
Sie auf die Feuerwehr an einem gut beschreibbaren Ort in 
der Nähe, um sie von dort aus einzuweisen.
Ausflügler werden dringend gebeten, auf Waldwegen und 
Zufahrten zu den Wäldern nicht zu parken, damit die Feu-
erwehr bei der Anfahrt in die Wälder nicht behindert wird.
Der Deutsche Wetterdienst informiert auf seinen Seiten über 
den aktuellen Waldbrandgefahrenindex und den Grasland-
Feuerindex auch für Ihre Region.

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde

Wochenspruch

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er 
zum Erbe erwählt hat.
Psalm 33,12

Aidlingen

Erreichbarkeit Pfarramt

Pfarrer Joos hat Urlaub vom 28.07. – 20.08.
In dringenden seelsorgerlichen Fällen wenden Sie sich bitte 
an Pfrin. Susanne Haag aus Deufringen. 
Mail: Pfarramt.deufringen-dachtel@elkw.de; Tel.: 07056/2591
Pfarramt/Gemeindebüro: 
Pfarrer Markus Joos, Pfarrgässle 5; Tel.: 5250,
E-Mail: pfarramt.aidlingen@elkw.de;
Pfarramtssekretärin Carola Weippert: 
E-Mail: Carola.Weippert@elkw.de


